
Beitrittserklärung Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Ortsgruppe Neu Wulmstorf e.V.

Name / Firma Vorname Geburtsdatum

      

      

      

Straße,   
Haus-Nr.

Telefon 

PLZ, 
Ort  

Email    

Ich / Wir erkläre(n) meinen / unseren Beitritt zur DLRG Ortsgruppe Neu
Wulmstorf e.V. unter Berücksichtigung der nebenstehenden Hinweise 
zur Gesundheit, der Bildrechte  und der jeweils gültigen Satzung auf 
Seite 2 dieser Beitrittserklärung. 

Mir / Uns ist bekannt, dass im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft 
stehende Daten auf Datenträger gespeichert werden. Wir verarbeiten 
personenbezogene Daten gemäß den Bestimmungen der 
Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die Erhebung, Verarbeitung und
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur zum Zwecke 
der Mitgliederverwaltung und -abwicklung. 

Hinweise zur Gesundheit: 
Bitte beachten Sie die Informationen zum Gesundheitszustand auf 
Seite 2 dieser Beitrittserklärung. Über die dort aufgeführten 
Erkrankungen (z.B. Diabetes, Ohrenkrankheiten) sollten Sie uns 
unbedingt informieren. 
Im Zweifel empfehlen wir vor Beginn der Ausbildung eine Rücksprache
mit Ihrem Hausarzt. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie uns 
gegenüber, dass Sie diese Gesundheitshinweise gelesen und 
verstanden haben und die DLRG OG Neu Wulmstorf e.V. bzw. deren 
Ausbilder und Trainer nicht für eventuelle Folgeschäden aus diesen 
Erkrankungen haftbar zu machen sind.

Jahresbeitrag:
Es gelten die auf der Jahreshauptversammlung beschlossenen 
Beiträge, einzusehen unter neu-wulmstorf.dlrg.de (Geschäftsstelle).

            
      __________________________________________

          Ort / Datum: 

Bilder, Presse und Bildrechte:
Bei der Teilnahme an unseren Übungsabenden und den 
verschiedenen Veranstaltungen unserer Ortsgruppe werden natürlich 
auch Bilder oder kleine Filme aufgenommen, die eventuell in der 
Presse bzw. im Internet veröffentlicht werden könnten. 
Grundsätzlich gilt, es werden keine  Adressen veröffentlicht; Namen 
nur bei besonderen Ehrungen oder Ereignissen (z.B. Wettkämpfen).
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie mit einer 
Veröffentlichung von Bildern und Filmaufnahmen in der Presse und im 
Internet im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit der DLRG OG Neu Wulmstorf
einverstanden sind. 
Selbstverständlich können Sie dieses Einverständnis jederzeit 
schriftlich widerrufen  (z.B. per eMail). Wir werden das Bildmaterial 
dann aus dem von uns verantworteten Bereich des Internet entfernen. 

allgemeine Hinweise: 
- In einem Verein gibt es eine Satzung und Regeln: 
       . Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr 
         (vom 01.01. bis 31.12.). 
       . Gemäß Satzung der DLRG ist ein Austritt zum Ende des   
         Geschäftsjahres möglich. 
       . Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat. 
       . Der Beitrag ist auch für das "Kündigungsjahr" (das 
         laufende Geschäftsjahr) in voller Höhe zu zahlen. 
         Dies ist unabhängig vom Zeitpunkt der Kündigung. 
         Ein Anspruch auf volle oder teilweise Rückerstattung 
         bereits geleisteter Mitgliedsbeiträge besteht nicht.

_______________________________________________
Unterschrift 
(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

SEPA-Lastschriftmandat:
Ich / Wir ermächtige(n) den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich 
kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Die Abbuchung des Beitrages erfolgt bei Neueintritt sofort, danach jeweils im Zeitraum vom 01. bis 10. Februar eines jeden Jahres.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung.

IBAN des Zahlungspflichtigen: DE , BIC: ,

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber): ,

(falls Anschrift abweichend von der oben angegeben, bitte eintragen)

              _________________________________________               ________________________________________________
              Ort / Datum:                                                                             Unterschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

http://www.neu-wulmstorf.dlrg.de/


Ergänzende Informationen zur 
Selbsterklärung zum Gesundheitszustand

Grundsätzlich wird bei der erstmaligen Ausbildung oder Teilnahme eine ärztliche 
Grunduntersuchung empfohlen. Nach ärztlicher Feststellung eines guten Gesund-
heitszustands kann auf Basis dessen eine Schwimm-ausbildung / ein weiterführendes 
Training erfolgen. Zwischenzeitliche schwerere Erkrankungen, insbesondere der u. g. Arten 
bedürfen einer erneuten ärztlichen Untersuchung.

Erläuterungen zu möglichen Gefährdungen:
- Herz- Kreislauferkrankungen können beim Schwimmen zur Bewusstlosigkeit 
  und nachfolgendem Ertrinken führen.
- Erkrankungen der Atemwege oder des Ohres können zu Schäden bei Tauchversuchen 
  führen. Prüfen Sie bitte die Belüftung Ihres Mittelohres durch Druckausgleich (Nase 
  verschließen und leicht pressen. Es muss in beiden Ohren knacken).
- Asthmatiker und starke Allergiker sollten sich grundsätzlich vorher ärztlich untersuchen 
  lassen.
- Anfallsleiden (Epilepsie o.ä.) schließen eine Schwimm-Aktivität grundsätzlich aus !

Die nachfolgenden Fragen sollen Ihnen helfen, herauszufinden, ob eine ärztliche 
Untersuchung vor der Teilnahme angezeigt ist. Eine mit "JA" beantwortete Frage muss Sie 
nicht unbedingt von der Tätigkeit ausschließen. Sie gibt aber Auf-schluss über einen Zustand, 
der Ihre Sicherheit der Ausübung der Tätigkeit beeinträchtigen kann, und Sie sollten sich dann 
ärztlich untersuchen lassen, bevor Sie an der Ausbildung bzw. der Tätigkeit teilnehmen.. 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen für sich selbst betreffend Ihres momentanen bzw. 
vergangenen Gesundheitszustands mit JA oder NEIN. 

Hatten Sie bzw. Ihr Kind in der Vergangenheit eine der nachfolgend genannten 
Krankheiten oder leiden Sie momentan z.B. an...
  • Asthma, Atembeschwerden bei körperlicher  Anstrengung? 
  • häufigen oder ernsten Anfällen von Heuschnupfen  bzw. Allergien? 
  • häufigen Erkältungen, Nebenhöhlenentzündungen, Bronchitis? 
  • einer Lungenerkrankung? 
  • Pneumothorax (Lungenriss)? 
  • chirurgischen Eingriffen im Bereich des Brustkorbes?
  • Platzangst oder Angst in geschlossenen Räumen?
  • Gesundheitsproblemen bei speziellen Verhaltens weisen/Stimmungen
  • Epilepsie, Anfällen, Krämpfen, oder nehmen Sie Medikamente zu deren Vermeidung? 
  • wiederholte migräneartige Kopfschmerzen / nehmen Sie Medikamente zur  Vermeidung? 
  • Gedächtnisstörungen oder Ohnmacht bzw. Bewusstlosigkeit? 
  • häufiger Übelkeit durch Fahren auf dem Boot oder im  Auto? 
  • Tauchunfall oder Dekompressionskrankheit? 
  • immer wieder auftretenden Rückenbeschwerden? 
  • chirurgischen Eingriffen im Rückenbereich, Verletzungen bzw. Frakturen an Rücken, 
    Armen oder Beinen? 
  • Diabetes? 
  • Unfähigkeit, mäßige Körperübungen zu erfüllen (z.B.1,5 km in 10 Min. gehen)? 
  • hohem Blutdruck, oder nehmen Sie Medikamente zur Kontrolle des Blutdruckes? 
  • Herzkrankheiten? 
  • chirurgischen Eingriffen an Ohren oder Nebenhöhlen? 
  • Ohrenkrankheiten, Gehörschwäche oder Gleichgewichtsstörungen? 
  • Schwierigkeiten beim Druckausgleich bei Fahrten in die Berge bzw. im Flugzeug? 
  • Blutungen bzw. Blutgerinnungsstörungen? 
  • Weichteilbrüche (Leisten, Nabel, Lenden, Zwerchfell)? 
  • Geschwüren, operativ entfernten Geschwüren? 
  • Magen-Darm-Problemen? 
  • übermäßigem Konsum von Medikamenten oder  Alkohol? 
  • Einnahme von Betäubungsmitteln? 
  • Eine hier nicht aufgeführte Erkrankung ? 

Ich bin mir bewusst (bzw. ich / wir als Erziehungs-berechtigte(r) bin/sind uns bewusst), dass 
ich/wir schon im eigenen Interesse bzw. im Interesse unseres Kindes bei zukünftigen 
Erkrankungen gehalten bin/sind, mit dem jeweils behandelnden Arzt zu besprechen, inwieweit 
die Ausbildung / das Training zeitweise oder dauerhaft eingeschränkt werden sollte. 

Ich verpflichte mich/wir verpflichten uns, jede so bekannt gewordene Minderung der 
Schwimmfähigkeit dem jeweiligen Verantwortlichen (Ausbilder, Trainer ...) unverzüglich unter 
Angabe des Umfangs der Beeinträchtigung mitzuteilen. 

Dieser übernimmt mit der Entgegennahme der Information die Verpflichtung, die erhaltene 
Information ausschließlich zu dienstlichen Zwecken zu verwenden und die Information in 
diesem Rahmen auch vertraulich zu behandeln.  

Auszug aus der Satzung der 
DLRG OG Neu Wulmstorf e.V.

Die DLRG bildet durch ihre Mitglieder  und ihre Gliederungen die größte, freiwillige und 
führende Wasserrettungsorganisation Deutschlands und der Welt. In ihr finden alle Mitglieder 
und Gliederungen eine ehrenamtlich und humanitär wirkende Gesellschaft zur Verhinderung 
von Ertrinkungsfällen vor. Alle Gliederungen, die den Namen der DLRG führen, erkennen den 
bindenden Charakter dieser Gesellschaft an und verpflichten sich, ihr ganzes Tun und Handeln
im Sinne dieser bundesweiten Gesellschaft auszurichten. Gegenseitiges Vertrauen, 
Glaubwürdigkeit, gemeinschaftliches Handeln sowie die Übereinstimmung von Wort und Tat 
bilden die Grundlage des verbandlichen Umgangs. Sie begründen die menschliche Qualität 
der Mitglieder und die Stärke der DLRG. 

§ 1 (Name, Sitz)

1. Die DLRG-Ortsgruppe Neu Wulmstorf e.V. der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft  
    e.V. ist eine Gliederung der in das Vereinsregister des Amtsgerichts Hannover  
    eingetragenen Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Landesverband Niedersachsen 
    e.V. und des in das Vereinsregister des Amtsgerichts Tostedt eingetragenen DLRG-Bezirks 
    Nordheide e.V.

2. Sie führt die Bezeichnung DLRG-Ortsgruppe Neu Wulmstorf e.V.

3. Vereinssitz ist Neu Wulmstorf.

§ 2 (Zweck)

1. Die DLRG-Ortsgruppe Neu Wulmstorf e.V. ist eine im Rahmen der Satzung der Deutschen 
    Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V., des Landesverbandes Niedersachsen e.V. der DLRG 
    und des DLRG-Bezirks Nordheide e.V. selbstständige Organisation. Sie arbeitet 
    grundsätzlich ehrenamtlich mit freiwilligen Helfern. 
    Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
    Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstige Zwecke" 
    der Abgabenordnung und nicht in erster Linie  eigenwirtschaftliche Zwecke.
    Sie ist politisch, ethisch und konfessionell neutral.
 
2. Ihre Aufgabe ist die Schaffung und Förderung aller Einrichtungen und Maßnahmen, die der 
    Bekämpfung des Ertrinkungstodes dienen.
 
3. Eine weitere bedeutende Aufgabe der DLRG ist die Jugendarbeit und Nachwuchsförderung.
 
4. Zu den Aufgaben nach Absatz 2 gehören insbesondere:
    - Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren am und im Wasser,
    - Förderung des Anfängerschwimmens,
    - Förderung des Schwimmunterrichts,
    - Aus- und Fortbildung von Schwimmern, Rettungsschwimmern, Bootsführern, Funkern und 
      Rettungstauchern,
    - Aus- und Fortbildung in erster Hilfe und im Sanitätswesen sowie die Erteilung 
      entsprechender Befähigungszeugnisse,
    - Planung, Organisation und Durchführung des Wasserrettungs- und  
      Wasserbergungsdienstes,
    - Mitwirkung im Rahmen gesetzlicher und vertraglicher Regelungen des 
      Rettungswachdienstes
    - Natur- und Umweltschutz am und im Wasser,
    - Mitwirkung bei der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet der
      Wasserrettung
    - Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Organisationen und  Institutionen im Rahmen 
      bundeseinheitlicher Absprachen.
 

§ 3 (Mitgliedschaft)
1. Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Neu Wulmstorf e.V. können Einzelpersonen sowie 
    Vereinigungen, Behörden und Firmen werden. Sie erkennen durch ihre Eintrittserklärung 
    diese Satzung, die Satzung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V., die 
    Satzung des Landesverbandes Niedersachsen e.V. der DLRG, die Satzung des DLRG-
    Bezirkes Nordheide e.V. sowie die geltenden Ordnungen der DLRG an und übernehmen 
    alle sich daraus ergebenen Rechte und Pflichten.
 
2. Über die Aufnahme als Mitglied entscheidet der Vorstand. Ein  Aufnahmeantrag gilt als 
    angenommen wenn er nicht bis zum Ablauf  des Folgemonats abgelehnt wird.
 
3. Das Mitglied wird gegenüber der übergeordneten Gliederung durch die gewählten 
    Delegierten der DLRG-Ortsgruppe Neu Wulmstorf e.V. vertreten.
 
4. Die Ausübung der Mitgliedsrechte ist davon abhängig, dass die Beitragszahlung für das 
    laufende Geschäftsjahr erfolgt bzw. nachgewiesen ist.
 
5. Das Stimmrecht kann erst nach Vollendung des 16. Lebensjahres ausgeübt werden. 
     Wahlfunktionen können nur von Mitgliedern wahrgenommen werden, die das 18 
     Lebensjahr vollendet haben; ausgenommen davon sind die gewählten Vertreter der DLRG-
    Jugend. Das aktive und passive Wahlrecht für die DLRG-Jugend  regelt die 
     Jugendordnung.
6. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Streichung oder  Ausschluss.

    a. Die Austrittserklärung eines Mitgliedes muss schriftlich einen 
        Monat vor Ablauf des Geschäftsjahres zugegangen sein.  Der 
        Austritt wird zum Ende des Geschäftsjahres wirksam.
        Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
    b. Die Streichung als Mitglied kann bei einem Rückstand  von einem Jahresbeitrag erfolgen. 
        Auf Antrag kann die Mitgliedschaft nach Zahlung der rückständigen Beiträge fortgeführt 
        werden.

c. Wegen schuldhaften Verstoßes gegen die Bestimmungen dieser Satzung, der Satzung 
     der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V., der Satzung des Landesverbandes 
     Niedersachsen e.V. der DLRG sowie der Satzung des DLRG- Bezirkes Nordheide e.V. 
     oder gegen Anordnungen aufgrund der vorgenannten Satzungen bzw. wegen 
     unehrenhaften oder DLRG-schädigenden Verhaltens kann der zuständige Ehrenrat 
     wahlweise folgende Ordnungsmaßnahmen einzeln oder gleichzeitig verhängen:

               - Rüge,
               - Verweis,
               - zeitlicher oder dauernder Ausschluss von Ämtern

            - Aberkennung ausgesprochener Ehrungen,
            - zeitliches oder dauerndes Verbot des Zutritts zu  bestimmten oder  allen 
              Einrichtungen und Veranstaltungen, ausgenommen Zusammenkünfte der Organe

               - Ausschluss

7. Die Mitglieder haben Jahresbeiträge zu leisten, deren Höhe von der Jahreshauptversamm-
    lung festgelegt wird. Die Mindesthöhe des Jahresbeitrages wird von der Bundestagung der 
    DLRG festgelegt.
    Die Streichung als Mitglied kann erfolgen ab einem Rückstand von einem Jahresbeitrag, 
    wenn der Rückstand mindestens einmal unter Fristsetzung erfolglos angemahnt wurde. Auf 
    Antrag kann die Mitgliedschaft nach Zahlung der rückständigen Beiträge fortgeführt
    werden.
 
8. Endet die Mitgliedschaft, ist das im Besitz befindliche DLRG Eigentum zurückzugeben; 
    scheidet ein Mitglied aus einer Amtstätigkeit aus, hat es die amtsbezogenen Unterlagen an 
    die Ortsgruppe herauszugeben.
 
9. Durch unbefugte Handlungen eines Mitgliedes werden die Deutsche Lebens-Rettungs-
    Gesellschaft und ihre Gliederungen nicht verpflichtet.
    Darüber hinaus können den Beteiligten die durch das Verfahren entstandenen Kosten 
    ganz oder teilweise auferlegt werden. Im Übrigen regelt das Verfahren die 
    Ehrenratsordnung der DLRG.

 Die vollständige Satzung sehen Sie im Internet unter
https://neu-wulmstorf.dlrg.de/die-ortsgruppe/mitgliedschaft/satz

https://neu-wulmstorf.dlrg.de/die-ortsgruppe/mitgliedschaft/satzung
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